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Verpackung. 

©  An  einer  Verpackung  wird  zwecks  Verbesserung 
der  Umweltfreundlichkeit  vorgeschlagen,  einen  Well- 
pappenzuschnitt  (1)  auf  dem  Papp-  oder  Papierstrei- 
fen  (8)  anzuordnen,  der  eine  Ausnehmung  (2)  zur 
Aufnahme  des  Gegenstandes  und  mindestens  eine 
Haltevorrichtung  (10,11)  für  den  Gegenstand  auf- 
weist. 

Fig.  2 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  zur  ver- 
kauf  sf  ordernden  Präsentation  von  Gegenständen, 
insbesondere  von  flach  ausgebildeten  Haushalts- 
und  Gebrauchsgegenständen  für  den  kosmetischen 
Bereich,  wie  Maniküreartikel,  Rasiergeräte  und  Ra- 
sierzubehör  etc.,  mit  einem  Papp-  oder  Papierstrei- 
fen,  auf  dem  der  zu  präsentierende  Gegenstand 
angeordnet  ist. 

Aus  dem  Stand  der  Technik  sind  derartige 
Verpackungen  bekannt,  die  aus  einem  als  Träger 
für  den  Gegenstand  dienenden  Papp-  oder  Papier- 
streifen  und  einer  Kunststoffolie  bestehen.  Diese 
vorbekannten  Verpackungen  werden  Blisterverpak- 
kungen  genannt,  wobei  der  zu  präsentierende  Ge- 
genstand  zwischen  dem  Pappstreifen  und  der 
Kunststoffolie  angeordnet  ist.  Anstelle  einer  Kunst- 
stoffolie  kann  auch  eine  Kunststoffkappe  Verwen- 
dung  finden.  Diese  vorbekannten  Verpackungen 
bieten  eine  gute  Präsentationswirkung,  da  die  zu- 
meist  vollständig  transparenten  Kunststoffolien  ei- 
nen  ungehinderten  Blick  auf  den  zu  präsentieren- 
den  Gegenstand  ermöglichen.  Ferner  bieten  diese 
Verpackungen  eine  ausreichende  Sicherheit  gegen 
Diebstahl,  da  der  Pappstreifen  entsprechend  groß 
dimensioniert  werden  kann,  so  daß  die  Verpackung 
nicht  ohne  weiteres  in  Taschen  oder  Mänteln  ver- 
steckt  werden  kann.  Darüber  hinaus  ist  die  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Pappstreifen  und  der  Kunst- 
stoffolie  sehr  fest,  so  daß  ein  schnelles  Herausneh- 
men  des  Gegenstands  aus  der  Verpackung  verhin- 
dert  wird. 

In  der  Meinung  der  Verbraucher  haben  diese 
vorbekannten  Verpackungen  jedoch  ein  schlechtes 
Image.  Für  den  Verbraucher  stellt  diese  Verpak- 
kung  durch  die  Verwendung  von  Kunststoff  eine 
Umweltbelastung  dar;  er  schätzt  Papp-  oder  Pa- 
pier-Verpackungen  positiver  ein  als  Verpackungen 
mit  Kunststoff-Anteil.  Darüber  hinaus  ist  es  bei  die- 
sen  vorbekannten  Verpackungen  nachteilig,  daß 
das  Öffnen  der  Verpackung,  nämlich  das  Trennen 
der  Kunststoffolie  von  dem  Pappstreifen  sehr  um- 
ständlich  ist  und  mitunter  zu  Verletzungen  führt. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  umwelt- 
freundliche  Verpackung  für  flache  Gegenstände, 
wie  beispielsweise  Haushalts-  und  Gebrauchsge- 
genständen  für  den  kosmetischen  Bereich,  zu 
schaffen,  die  eine  gute  Präsentationswirkung  bei 
ausreichender  Sicherheit  gegen  Diebstahl  des  Ge- 
genstandes  aus  der  Verpackung  bietet. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  ist  ge- 
kennzeichnet  durch  einen  Wellpappenzuschnitt,  der 
auf  dem  Papp-  oder  Papierstreifen  angeordnet  ist 
und  eine  Ausnehmung  zur  Aufnahme  des  Gegen- 
stands  aufweist  und  durch  mindestens  eine  Halte- 
vorrichtung,  die  den  Gegenstand  im  Wellpappenzu- 
schnitt  hält.  Wellpappe  besteht  ausschließlich  aus 
den  Naturstoffen  Papier  und  Stärke.  Sie  wird  be- 

reits  zu  70  %  aus  Recycling-Rohstoff  hergestellt, 
denn  70  %  der  bei  der  Wellpappenproduktion  ein- 
gesetzten  Rohpapiere  bestehen  vollständig  aus  Alt- 
papier.  Mit  dem  Naturprodukt  Stärke  werden  die 

5  Papiere  zu  Wellpappe  verklebt. 
Diese  erfindungsgemäße  Verpackung  hat  daher 

den  Vorteil,  daß  die  Verpackung  ausschließlich  aus 
in  einfacher  Weise  recyclbaren  Bestandteilen,  näm- 
lich  Papier  oder  Pappe  besteht.  Diese  Umweltver- 

io  träglichkeit  wird  von  den  Verbrauchern  unmittelbar 
erkannt,  da  keine  Kunststoffbestandteile  an  der 
Verpackung  angeordnet  sind.  Darüber  hinaus  bietet 
die  erfindungsgemäße  Verpackung  eine  gute  Prä- 
sentationswirkung,  da  der  zu  präsentierende  Ge- 

75  genstand  durch  die  in  dem  Wellpappenzuschnitt 
angeordnete  Ausnehmung  für  den  Verbraucher 
sichtbar  ist.  Schließlich  bietet  die  erfindungsgemä- 
ße  Verpackung  auch  eine  ausreichende  Sicherheit 
gegen  Diebstahl  des  zu  präsentierenden  Gegen- 

20  Stands,  da  einerseits  der  Wellpappenzuschnitt  in 
entsprechendem  Maße  dimensionierbar  ist,  so  daß 
ein  schnelles  Einstecken  der  Verpackung  mit  dem 
Gegenstand  in  Taschen  oder  Mäntel  erschwert 
wird.  Andererseits  ist  das  Herausnehmen  des  Ge- 

25  genstandes  aus  der  Verpackung  nur  möglich,  wenn 
die  Verpackung  zumindest  teilweise  im  Bereich  der 
Haltevorrichtungen  aufgerissen  wird. 

Bei  einer  vorteilhaften  Weiterentwicklung  dieser 
erfindungsgemäßen  Verpackung  ist  vorgesehen, 

30  daß  die  Ausnehmung  eine  Kontur  aufweist,  die  der 
Kontur  des  zu  präsentierenden  Gegenstandes  ent- 
spricht.  Durch  diese  Ausbildung  wird  der  Vorteil 
erzielt,  daß  der  zu  präsentierende  Gegenstand  la- 
gegenau  in  dem  Wellpappenzuschnitt  angeordnet 

35  ist.  Der  Gegenstand  kann  somit  auch  beim  Trans- 
port  seine  Lage  nicht  verändern.  Eine  besonders 
einfache  Befestigung  des  Gegenstandes  im  Well- 
pappenzuschnitt  wird  nach  einem  weiteren  Merk- 
mal  der  Erfindung  dadurch  erzielt,  daß  die  Ausneh- 

40  mung  geringfügig  kleiner  als  der  zu  präsentierende 
Gegenstand  ist.  Hierdurch  wird  eine  Klemmwirkung 
des  Gegenstands  in  der  Ausnehmung  erzielt.  Bei 
dieser  Ausbildung  der  erfindungsgemäßen  Verpak- 
kung  wird  das  schnelle  Herausnehmen  des  Gegen- 

45  Stands  aus  seiner  Verpackung  bei  einem  Diebstahl 
weiter  erschwert. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  vorgesehen,  daß  der  Wellpappenzu- 
schnitt  und  der  Papp-  oder  Papierstreifen  einteilig 

50  ausgebildet  sind,  so  daß  der  Gegenstand  in  der 
Ausnehmung  einerseits  auf  einer  Decklage  des  aus 
zwei  Decklagen  und  einer  in  Wellenform  angeord- 
neten  Zwischenlage  aus  Pappe  gebildeten  Well- 
pappenzuschnitts  aufliegt  und  andererseits  von  ei- 

55  nem  aus  der  zweiten  Decklage  gebildeten,  die  Aus- 
nehmung  übergreifenden  Steg  gehalten  ist.  Bei 
dieser  Ausführungsform  der  Erfindung  ist  es  be- 
sonders  vorteilhaft,  daß  die  Haltevorrichtungen  der 
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Verpackung  in  den  Wellpappenzuschnitt  integriert 
sind,  so  daß  auf  zusätzliche  Befestigungen  des  zu 
präsentierenden  Gegenstandes,  beispielsweise  auf 
zusätzliche  Papp-  oder  Papierstreifen  verzichtet 
werden  kann. 

Eine  einfache  Befüllung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Verpackung  mit  zumindest  einem  zu  präsentie- 
renden  Gegenstand  wird  dadurch  erzielt,  daß  auf 
dem  Wellpappenzuschnitt  ein  Deckpappenstreifen 
angeordnet  ist.  Hierdurch  ist  es  möglich,  die  Ver- 
packung  in  automatisierten  Verfahren  zu  befüllen 
und  zu  verschließen.  Nach  dem  Einlegen  des  zu 
präsentierenden  Gegenstandes  in  die  Ausnehmung 
des  Wellpappenzuschnitts  wird  der  Deckpappen- 
streifen  auf  den  Wellpappenzuschnitt  derart  ange- 
ordnet,  daß  die  Ausnehmung  zumindest  teilweise 
abgedeckt  und  der  Gegenstand  in  der  Ausneh- 
mung  gehalten  ist. 

Bei  einer  Weiterentwicklung  dieser  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  der 
Deckpappenstreifen  eine  Ausnehmung  hat,  die  der 
Ausnehmung  dem  Wellpappenzuschnitt  entspricht 
und  daß  in  der  Ausnehmung  des  Deckpappenstrei- 
fens  ein  Steg  angeordnet  ist,  der  den  Gegenstand 
in  der  Ausnehmung  des  Wellpappenausschnitts 
hält.  Mit  dieser  erfindungsgemäßen  Verpackung  ist 
eine  gute  Präsentationswirkung  und  eine  ausrei- 
chende  Sicherheit  gegen  Diebstahl  gewährleistet, 
da  der  Gegenstand  einerseits  durch  die  Ausneh- 
mung  im  Deckpappenstreifen  sichtbar  und  anderer- 
seits  durch  den  die  Ausnehmung  im  Wellpappen- 
zuschnitt  übergreifenden  Steg  vor  unbefugter  Her- 
ausnahme  oder  einem  Herausfallen  geschützt  ist. 

Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  es  in 
vorteilhafter  Weise  vorgesehen,  daß  der  Wellpap- 
penzuschnitt,  der  Papp-  oder  Papierstreifen  und 
der  Deckpappenstreifen  sandwichartig  angeordnet 
und  untereinander  verbunden  sind.  Es  hat  sich  als 
besonders  vorteilhaft  erwiesen,  wenn  der  Wellpap- 
penzuschnitt  mit  dem  Papp-  oder  Papierstreifen 
und  dem  Deckpappenstreifen  verklebt  ist,  da  hier- 
durch  eine  besonders  einfache  und  kostengünstige 
Verpackung  der  zu  präsentierenden  Gegenstände 
erzielt  wird. 

Eine  weitere  Verbilligung  der  Herstellungsko- 
sten  für  die  erfindungsgemäße  Verpackung  wird 
dadurch  erzielt,  daß  der  Wellpappenstreifen  aus 
recycltem  Papier  oder  aus  recyclter  Pappe  besteht. 
Diese  Materialien  sind  auch  vom  Verbraucher  in 
einfacher  Weise  an  ihrer  teilweisen  Graufärbung  zu 
erkennen. 

Zur  einfachen  Präsentation  der  in  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verpackung  enthaltenen  Gegen- 
stände  auf  Präsentationswänden  mit  Haken  ist  vor- 
gesehen,  daß  die  Verpackung  an  ihrem  einen  Ende 
eine  als  Aufhänger  dienende  Durchbrechung  hat, 
mit  der  die  Verpackung  auf  entsprechenden  Haken 
aufgehängt  werden  kann.  Es  ist  aber  auch  denkbar, 

daß  die  Verpackung  eine  Standfläche  hat,  so  daß 
die  Verpackung  auch  auf  ebenen  Flächen  aufstell- 
bar  ist.  Diese  Standfläche  kann  beispielsweise 
klappbar  an  dem  Wellpappenzuschnitt  befestigt, 

5  insbesondere  geklebt  sein. 
Für  die  Anordnung  von  Werbungen  oder  Be- 

nutzungshinweisen  ist  bei  der  erfindungsgemäßen 
Verpackung  mindestens  eine  Präsentationsfläche 
vorgesehen.  Diese  Präsentationsfläche  kann  entwe- 

io  der  direkt  auf  dem  Wellpappenzuschnitt  oder  auch 
auf  dem  Papp-  oder  Papierstreifen  sowie  auf  dem 
Deckpappenstreifen  angeordnet  sein. 

Schließlich  ist  bei  der  erfindungsgemäßen  Ver- 
packung  vorgesehen,  daß  die  Seitenflächen  des 

15  Wellpappenzuschnitts  kaschiert  sein  können.  Hier- 
durch  wird  eine  in  ihrem  äußeren  Erscheinungsbild 
geschlossene  Verpackung  erzielt.  Das  Kaschieren 
der  Seitenflächen  hat  einerseits  das  Ziel,  den  Ein- 
tritt  von  Schmutz  und  Feuchtigkeit  in  die  Verpak- 

20  kung  zu  verhindern  und  andererseits  die  Verlet- 
zungsgefahr  an  eventuellen  Kanten  der  Verpackung 
zu  mindern. 

Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  erfindungs- 
gemäßen  Verpackung  ergeben  sich  aus  der  nach- 

25  folgenden  Beschreibung  der  zugehörigen  Zeich- 
nung,  in  der  zwei  bevorzugte  Ausführungsformen 
der  Verpackung  dargestellt  sind.  In  der  Zeichnung 
zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  einer  erfindungsgemäßen 
30  Verpackung  für  eine  Nagelschere; 

Fig.  2  eine  als  Explosionsdarstellung  darge- 
stellte  Seitenansicht  der  Verpackung 
gemäß  Fig.  1  und 

Fig.  3  eine  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  1 
35  geschnittene  Seitenansicht  einer  zwei- 

ten  Ausführungsform  der  Verpackung. 
Eine  erfindungsgemäße  Verpackung  zur  ver- 

kauf  sf  ordernden  Präsentation  von  Gegenständen, 
insbesondere  von  flach  ausgebildeten  Haushalts- 

40  und  Gebrauchsgegenständen  für  den  kosmetischen 
Bereich  besteht  aus  einem  Wellpappenzuschnitt  1, 
in  welchem  eine  Ausnehmung  2  angeordnet  ist.  Die 
Ausnehmung  2  weist  eine  Kontur  3  auf,  die  der 
Kontur  des  zu  präsentierenden  Gegenstandes  ent- 

45  spricht.  In  der  in  Fig.  1  dargestellten  Verpackung 
entspricht  die  Kontur  3  der  Kontur  einer  in  Fig.  1 
nicht  dargestellten  Haut-Schere.  Die  Ausnehmung 
2  im  Wellpappenzuschnitt  1  ist  geringfügig  kleiner 
als  die  nicht  dargestellte  Haut-Schere,  so  daß  die 

50  Haut-Schere  in  der  Ausnehmung  2  eingespannt  ist. 
Wie  aus  der  Fig.  2  zu  erkennen  ist,  besteht  der 

Wellpappenzuschnitt  aus  zwei  Decklagen  4,  5  und 
einer  zwischen  den  Decklagen  4,  5  angeordneten 
Zwischenlage  6,  welche  einen  wellenförmig  ange- 

55  ordneten  Pappstreifen  7  aufweist. 
Die  Dicke  des  Wellpappenzuschnitts  1  ent- 

spricht  ungefähr  der  Dicke  des  zu  verpackenden 
Gegenstandes.  Da  der  Gegenstand  vollständig  in 
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der  Ausnehmung  2  des  Wellpappenzuschnitts  1 
aufgenommen  werden  soll,  entspricht  die  Tiefe  der 
Ausnehmung  2  der  Dicke  des  Wellpappenzu- 
schnitts  1.  Demnach  ist  die  Ausnehmung  2  als  eine 
Durchbrechung  im  Wellpappenzuschnitt  1  ausgebil- 
det. 

Zur  Arretierung  des  Gegenstands  in  der  Aus- 
nehmung  2  ist  zum  einen  an  der  unteren  Deckplat- 
te  5  des  Wellpappenzuschnitts  1  ein  Pappstreifen  8 
angeklebt.  Die  Fläche  dieses  Pappstreifens  8  ent- 
spricht  der  Fläche  des  Wellpappenzuschnitts  1. 
Andererseits  wird  der  zu  präsentierende  Gegen- 
stand  mittels  eines  auf  die  obere  Decklage  4  aufge- 
klebten  Deckpappenstreifens  9  in  der  Ausnehmung 
2  gehalten.  Dieser  Deckpappenstreifen  9  hat  eben- 
falls  eine  Ausnehmung,  die  der  Ausnehmung  2  im 
Wellpappenzuschnitt  1  entspricht.  Auf  diese  Weise 
kann  der  zu  präsentierende  Gegenstand  vom  Ver- 
braucher  in  ausreichendem  Maße  betrachtet  wer- 
den.  Gegen  ein  Herausfallen  des  Gegenstandes 
bzw.  gegen  ein  unerlaubtes  Herausnehmen  des 
Gegenstandes  weist  der  Deckpappenstreifen  9  ei- 
nen  Steg  10  auf,  welcher  die  Ausnehmung  2  im 
Wellpappenzuschnitt  1  übergreift. 

Die  erfindungsgemäße  Verpackung  ist  dem- 
nach  sandwichartig  aus  dem  Wellpappenzuschnitt 
1,  dem  Pappstreifen  8  und  dem  Deckpappenstrei- 
fen  9  aufgebaut.  Diese  drei  Bestandteile  sind  mit- 
einander  verklebt.  Der  Wellpappenstreifen  besteht 
aus  recycltem  Papier  bzw.  recyclter  Pappe. 

Bei  der  in  Fig.  3  dargestellten  Ausführungsform 
der  Verpackung  sind  der  Wellpappenzuschnitt  1 
und  der  die  Auflage  für  den  Gegenstand  bildende 
Pappstreifen  einteilig  ausgebildet.  Der  zu  präsen- 
tierende  Gegenstand  liegt  demgemäß  in  der  Aus- 
nehmung  2  einerseits  auf  der  Decklage  5  der  aus 
zwei  Decklagen  4,  5  und  der  in  Wellenform  ange- 
ordneten  Zwischenlage  6  gebildeten  Wellenpap- 
penzuschnitt  1  auf  und  wird  andererseits  von  einem 
aus  der  zweiten  Decklage  4  gebildeten,  die  Aus- 
nehmung  2  übergreifenden  Steg  11  gehalten. 

Bei  dieser  Ausführungsform  ist  es  besonders 
vorteilhaft,  daß  die  Verpackung  ausschließlich  aus 
dem  Wellpappenzuschnitt  1  gebildet  ist,  so  daß  auf 
dem  Deckpappenstreifen  9  und  den  Pappstreifen  8 
verzichtet  werden  kann.  Dementsprechend  muß  die 
Dicke  des  Wellpappenzuschnitts  1  etwas  dicker 
sein,  als  die  Dicke  des  zu  präsentierenden  Gegen- 
standes,  so  daß  der  Gegenstand  zwischen  den 
Decklagen  4  und  5  angeordnet  werden  kann. 

Auf  dem  Deckpappenstreifen  9  bzw.  auf  der 
Decklage  4  des  Wellpappenzuschnitts  1  ist  eine 
Präsentationsfläche  12  vorgesehen.  Auf  diese  Prä- 
sentationsfläche  12  können  Produktbeschreibungen 
oder  Werbungen  aufgedruckt  oder  aufgeklebt  wer- 
den.  Ferner  weist  die  erfindungsgemäße  Verpak- 
kung  eine  als  Aufhänger  dienende  Durchbrechung 
13  auf.  Diese  Durchbrechung  13  dient  der  hängen- 

den  Anordnung  der  Verpackungen  an  einer  ent- 
sprechende  Haken  aufweisende  Präsentations- 
wand.  Es  ist  aber  auch  denkbar,  daß  die  Verpak- 
kungen  mit  den  darin  angebotenen  Gegenständen 

5  stehend  angeordnet  werden.  Hierzu  weist  die  Ver- 
packung  eine  an  ihrer  Unterseite  angeordnete 
Standfläche  14  auf. 

Bezugszeichenliste 
10 

1  Wellpappenzuschnitt 
2  Ausnehmung 
3  Kontur 
4  Decklage 
5  Decklage 
6  Zwischenlage 
7  Pappstreifen 
8  Pappstreifen 
9  Deckpappenstreifen 
10  Steg 
1  1  Steg 
12  Prasentationsflache 
13  Durchbrechung 
14  Standflache 

25 
Patentansprüche 

1.  Verpackung  zur  verkaufsfördernden  Präsenta- 
tion  von  Gegenständen,  insbesondere  von 

30  flach  ausgebildeten  Haushalts-  und  Gebrauchs- 
gegenständen  für  den  kosmetischen  Bereich, 
wie  Maniküreartikel,  Rasiergeräte  und  Rasier- 
zubehör  etc.,  mit  einem  Papp-  oder  Papier- 
streifen,  auf  dem  der  zu  präsentierende  Ge- 

35  genstand  angeordnet  ist, 
gekennzeichnet 
durch  einen  Wellpappenzuschnitt  (1),  der  auf 
dem  Papp-  oder  Papierstreifen  (8)  angeordnet 
ist  und  eine  Ausnehmung  (2)  zur  Aufnahme 

40  des  Gegenstandes  aufweist  und 
durch  mindestens  eine  Haltevorrichtung  (10, 
11),  die  den  Gegenstand  im  Wellpappenzu- 
schnitt  (1)  hält. 

45  2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (1)  eine 
Kontur  (3)  aufweist,  die  der  Kontur  des  Gegen- 
stands  entspricht. 

50  3.  Verpackung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (2)  gering- 
fügig  kleiner  als  der  Gegenstand  ist  derart,  daß 
eine  Klemmwirkung  unter  Nutzung  der  Elastizi- 
tät  des  Wellstreifens  des  Wellpappenzuschnitts 

55  (1)  erzielt  wird. 

4.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Wellpappenzuschnitt  (1) 

4 
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und  der  Papp-  oder  Papierstreifen  einteilig  14. 
ausgebildet  sind,  so  daß  der  Gegenstand  in 
der  Ausnehmung  (2)  einerseits  auf  einer  Deck- 
lage  (5)  des  aus  zwei  Decklagen  (4,  5)  und 
einer  in  Wellenform  angeordneten  Zwischenla-  5 
ge  (6)  aus  Pappe  gebildeten  Wellpappenzu- 
schnitt  (1)  aufliegt  und  andererseits  von  minde- 
stens  einem  aus  der  zweiten  Decklage  (4)  ge- 
bildeten,  die  Ausnehmung  (2)  übergreifenden 
Steg  (11)  gehalten  ist.  10 

Verwendung  einer  Verpackung  gemäß  einem 
der  Ansprüche  1  bis  13  zur  verkaufsfördernden 
Präsentation  von  Rasierklingen. 

5.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  dem  Wellpappenzu- 
schnitt  (2)  ein  Deckpappenstreifen  (9)  angeord- 
net  ist,  der  geringfügig  größer  als  die  Größe 
der  Ausnehmung  (2)  ausgebildet  ist  und  den 
zu  haltenden  Gegenstand  in  seinen  Randberei- 
chen  übergreift. 

75 

6.  Verpackung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daß  der  Deckpappenstreifen  (9) 
eine  Ausnehmung  hat,  die  der  Ausnehmung  (2) 
im  Wellpappenzuschnitt  (1)  entspricht  und  daß 
in  der  Ausnehmung  des  Deckpappenstreifens 
(9)  ein  Steg  (10)  angeordnet  ist,  der  den  Ge-  25 
genstand  in  der  Ausnehmung  (2)  des  Wellpap- 
penzuschnitts  (1)  hält. 

7.  Verpackung  nach  den  Ansprüchen  1  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wellpappen- 
zuschnitt  (1),  der  Papp-  oder  Papierstreifen  (8) 
und  der  Deckpappenstreifen  (9)  sandwichartig 
angeordnet  und  miteinander  verbunden  sind. 

30 

8.  Verpackung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Wellpappenzuschnitt  (1) 
mit  dem  Papp-  oder  Papierstreifen  (8)  und 
dem  Deckpappenstreifen  (9)  verklebt  ist. 

35 

9.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Wellpappenzuschnitt  (1) 
aus  recycltem  Papier  oder  recyclter  Pappe  be- 
steht. 

40 

10.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet  45 
durch  eine  als  Aufhänger  dienende  Durchbre- 
chung  (13). 

11.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  mindestens  eine  Präsentationsfläche  50 
(12). 

12.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Seitenflächen  des  Well- 
pappenzuschnitts  (1)  kaschiert  sind.  55 

13.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  eine  Standfläche  (14). 

5 
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